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Vorstehende ordnungsbehördliche Verord-
nung über besondere Öffnungszeiten für 
Verkaufsstellen im Jahr 2022 wird hiermit 
verkündet.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Verordnung kann 
gemäß § 7 Absatz 6 Satz 1 GO NRW nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)  diese Verordnung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c)  der Oberbürgermeister hat den Rats- 
beschluss vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 1. April 2022     
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